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Beitragsordnung für natürliche Mitglieder(Entwurf) 

 

Die Mitgliederversammlung hat am 27. 4. 2018 eine überarbeitete Satzung 
beschlossen. In der mittlerweile vom Registergericht genehmigte Satzung sieht nur 
noch einen einheitlichen Status von natürlichen Mitgliedern vor. Dies bedeutet, dass 
alle Mitglieder die gleichen Rechte und Pflichten haben.   Dies hat aber auch eine 
Vereinheitlichung der Mitgliedsbeiträge zur Folge. 

Die Mitgliederversammlung hat auf Vorschlag des Vorstands der HAL beschlossen 
den Jahresbeitrag künftig auf 70 Euro festzulegen.  

Für Schüler, Studenten und Auszubildende beträgt der Mitgliedsbeitrag 25 Euro/Jahr.  

Neumitglieder sind im Jahr der Aufnahme und im darauffolgenden Jahr von der 
Beitragspflicht befreit. 

Diese Neuregelung tritt ab 1. 1. 2019 in Kraft.  

 

Die bisherigen ordentlichen Mitglieder werden gebeten, den bisherigen Beitrag auch 
weiterhin auf freiwilliger Basis zu begleichen. Das Sekretariat stellt allen eine 

Spendenquittung aus, die steuerlich verwendet werden kann.  

Die Mitgliedsbeiträge der institutionellen Mitglieder (juristischen Personen) sind von 
dieser Regelung nicht betroffen. 


